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RATSERKANNTNIS VON AMMANN UND RAT [VON STADT UND AMT ZUG] BEZUEG-
LICH DER FRANZ. WERBUNGEN IN DEN GEMEINEN HERRSCHAFTEN

"Wir . . . thuendt Zue wüssen Hiermitt , Naehdeme von den . . . in den gemeinen

herrsahaften . . . der Eydtgnoschafft Regierenden Ohrten , Jn Annis 1681 und 82
1

auff allgemeinen in Baden gehaltenen dagsatzungen [ - Jahrrechnungen ] , ange¬

sehen worden , Wan die in Frantzösisehen diensten sich würckhlich befindende

Oberste und haubtleüth in den gemeinen herrschafften Einige recreuten machen

Zue Lassen gesinnet wehren , dass solche Oberste undt haubtleüth , von Jhrer

angebohrnen hochen Oberkheiten einen Authentischen Schein haben undt denne

Jederweylen denen in den gemeinen herrschafften Regierenden Landtvögten auff-

weyssen sollen , damit dardurch bescheint werde , dass Solche hoche Officierer

und haubtleüth , welche also Soldaten Zuo dingen gesinnet seindt , Einem der

. . . Regierenden Ohrten beygethan , und darauss gebürtig wehren , auch dessen

mit Oberkheitliehen bewilligung sich würcklichen in Erantzösischen diensten

befinden Thüen, . . . so haben wir auff ein Neüwes disers allgemeine Ansehen

in Unnserem gehaltnen Statt und Ambt Rath einhellig Confirmiert , und bestet-

tigen ess also , dass für ietz und insskünfftig Unnsers Ohrts wegen demme sol¬

le abgehalten , Und nit darwider gethan sonderss vohn unnsseren gemeinen Landt¬

vögten undt beambteten , dergleichen wärbung Jederzeit willfährig an die handt

gegangen auch allen gezimmenden Vorschub gemacht werden , damit Jhro . . . Mayi-

stat [Ludwig  XIV . ] . . . dienst möge in obverdeüter Formb Erhalten und

befürderet werden . Massen dan Wir Zue bezügung Unnserer Pundtsgnosischen

Schuldigkheit bestendig bereit Zue sein Unns Erklären Thuendt ; Jn krafft dess

Scheins welchen wir Jhro Excellenz herren [Antoine - Michel ] Tambonneau

Jhro . . . Mayistat Rath in dero Räthen , Praesident in Jhrer Rechnung Kammer

[ - Conseiller du Roy en tous ses Conseils , President de la chambre des Comptes]

undt Airibässadom in der EydtgnoSchaft , auff dero begehren Einhendigen undt



mit Unnsserem gewohnten Ohrtss Jnnsigell bewahrt geben Lassen ".
Landschreiber Melchior I t e n

1 ) s . EA VI 2 , 1715 Art . 79 , 80 . An beiden Jahrrechnungen war Beat  Ja¬
kobi.  Zurlauben nicht vertreten.

Kopie , von Melchior Iten - AH 63 , 171 - 172 - Blatt 172 r  leer
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